
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1989/3/28 88/11/0253
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.03.1989

Index

90/02 Kraftfahrgesetz

Norm

KFG 1967 §45 Abs6;

Rechtssatz

Die Aufforderung zur Vorlage von Nachweisen iSd § 45 Abs 6 KFG ist an keine besondere Form gebunden.
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 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at
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